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Tel. 08551 913350 
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Steuernummer: 153/140/90370 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wirtschaftsrevolution Medien- und Beteiligungs GmbH 

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig. Sie sind die Grundlage für die 
Teilnahme an der Gruppenreise. Die Wirtschaftsrevolution Medien- und Beteiligungs GmbH wird im 
Folgenden Veranstalter genannt. 
 
Durch die Anmeldung und Zahlung der Teilnahmegebühr akzeptieren Sie unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
 
Programm und Leistungen 
 
Gegenstand der Leistungen ist die Gruppenreise wie auf der Website beschrieben. Bei Leistungen, die nicht 
Bestandteil des beschriebenen Programms sind, wie z. B. zusätzliche Krankenversicherungen, 
Reiserücktrittskostenversicherungen oder besondere Transportleistungen, gelten die Vertragsbedingungen 
der vermittelten Leistungsträger. 
 
Anmeldung und Annahme 
 
Die Anmeldung für die Gruppenreise erfolgt über das ausgefüllte Anmeldeformular. Maßgeblich für die 
Annahme der Anmeldung ist die nach einer Prüfung erfolgende, schriftliche Bestätigung des Veranstalters, 
die dem Teilnehmer zusammen mit der Rechnung zugeschickt wird. Durch die Überweisung des 
Rechnungsbetrages durch den Teilnehmer kommt der Vertrag zustande. 
 
Teilnahmebedingungen 
 
Bedingung für die Teilnahme an der Gruppenreise ist das Erreichen des Mindestalters von 18 Jahren (außer 
in Begleitung der Eltern/Erziehungsberechtigten). 
 
Gesundheit/Behinderungen 
 
Es gibt für die Einreise in die USA keine besonderen Impf- oder Gesundheitsvorschriften. Es wird von jedem 
Teilnehmer erwartet, dass er sich in guter Gesundheit befindet. Teilnehmer, die Sonderbetreuung benötigen, 
müssen von einem Helfer, der für diesen Teilnehmer verantwortlich ist, begleitet werden und alle anfallenden 
Mehrkosten sind vom Teilnehmer zu tragen. 
 
Flugticket 
 
Die Leistungen des Veranstalters beinhalten kein Flugticket; dieses ist vom Teilnehmer selbst zu buchen. 
Bei Mitteilung von Flug-Nr. und Ankunftszeit/Abflugszeit übernimmt der Veranstalter den Transfer vom 
Flughafen in Tulsa (Anreise) bzw. zum Flughafen in Dallas (Abreise) kostenfrei. Der Transfer in Deutschland 
ist nicht im Preis enthalten und muss vom Teilnehmer selbst organisert werden. Der Kauf einer 
Stornoversicherung wird empfohlen, da der Veranstalter bei etwaigen Terminänderungen für bereits 
reservierte Flugtickets keine Haftung übernehmen kann. 
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Unterkunft 
 
Die Unterbringung erfolgt in Mittelklasse-Hotels (ohne Frühstück) auf Doppelzimmer-Basis. Einzelzimmer-
Unterbringung auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. 
 
Zahlungsmodalitäten 
 
Zur Terminreservierung ist vom Teilnehmer eine Anzahlung in Höhe von 500,- Euro erforderlich (nicht 
rückerstattbar bei Storno). Die Restzahlung muss bis spätestens 30 Tage vor Teilnahme auf dem Konto des 
Veranstalters eingegangen sein.  

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie die Rechnung. Der Rechnungspreis schließt alle beschriebenen 
Leistungen des Programms ein. Zusätzlich vermittelte Leistungen werden gesondert in der Rechnung 
ausgewiesen. 
 
Rücktritt 
 
1. Der Teilnehmer kann vor Programmbeginn jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Eine schriftliche Rücktrittserklärung ist 
notwendig. 
 
2. Bei einem Rücktritt hat der Veranstalter Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Die 
Entschädigung/Stornobetrag gestaltet sich wie folgt: 
 
bis 30 Tage vor Teilnahmeantritt Stornogebühr in Höhe von 500,- Euro 
innerhalb 30 Tage vor Teilnahmeantritt 100 % des Programmpreises  
 
3. Bei Nichtteilnahme am Programm ohne vorherigen Rücktritt verfällt der gesamte Programmpreis. 
 
4. Bis Programmbeginn können Sie verlangen, dass statt Ihrer Person ein Dritter an dem Programm 
teilnimmt, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen und dieser Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen des Veranstalters erfüllt.  
 
5. Sollte bis zum Zahlungstermin (30 Tage vor Reiseantritt) weder Zahlung noch Terminänderung beim 
Veranstalter eingegangen sein, verfällt der Anspruch auf eine Teilnahme an der Gruppenreise. 
 
6. Der Veranstalter behält sich etwaige Programm- und Terminänderungen vor. Im Falle einer Änderung wird 
der Teilnehmer schriftlich per E-Mail informiert und hat die Möglichkeit, ohne Kosten vom Vertrag 
zurückzutreten oder zu einem späteren Termin an einer Gruppenreise teilzunehmen. 
 
7. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung: Übernahme der Stornogebühren 
abzüglich Selbstbehalt bei Nichtteilnahme am Programm und Übernahme der Mehrkosten bei vorzeitiger 
oder verspäteter Rückreise aus Krankheitsgründen. 
 
Kündigung durch den Veranstalter 
 
Stört der Teilnehmer, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig die Durchführung des Programms oder 
verhält er sich grob vertragswidrig, so hat der Veranstalter das Recht, fristlos zu kündigen. Der Anspruch auf 
den Programmpreis bleibt dem Veranstalter erhalten. Durch das Verhalten und die deshalb ausgesprochene 
Kündigung bedingte Mehrkosten gehen zulasten des Teilnehmers. 
 
Pass-, Visavorschriften 
 
Der Teilnehmer ist grundsätzlich für die Einhaltung der jeweils gültigen Pass-, Visums-, Devisen- und 
Zollbestimmungen sowie für die Beschaffung eines Einreisevisums, soweit erforderlich, selbst verantwortlich. 
Für die Einreise in die USA ist ein gültiger, maschinenlesbarer Reisepass obligatorisch, der ab Einreise in 
die USA noch mindestens 6 Monate gültig ist. Für Deutsche, Österreichische und Schweizer Staatsbürger ist 
nach derzeitigem Recht kein Visum notwendig, sofern die Aufenthaltsdauer 90 Tage nicht übersteigt. Sollte 
für die Teilnahme aus irgendeinem Grund ein Visum erforderlich sein, so finden Sie dazu entsprechende  
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Hinweise in unserer Anmeldebestätigung. Der Teilnehmer ist hierbei verpflichtet, ausdrücklich bekannt zu 
geben, wenn er eine andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Die Kosten der Visumsbeschaffung 
sind nicht im Programmpreis enthalten. 
 
Fotoaufnahmen, Übertragung der Rechte 
 
Der Teilnehmer erteilt dem Veranstalter die Erlaubnis während der Gruppenreise aufgenommene Fotos oder 
Videos für Illustrationen und Werbezwecke unentgeltlich zu nutzen. 
Durch Anerkennung sind sämtliche Ansprüche des Teilnehmers abgegolten. Die Erlaubnis kann vom 
Teilnehmer jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Versicherungsbedingungen 
 
Jedem Teilnehmer, der die Teilnahme an der Gruppenreise bucht, empfehlen wir den Abschluss eines 
Reiseversicherungspakets. Der Kauf einer Reiserücktrittsversicherung, Gepäcksversicherung und Kranken-
/Unfallversicherung wird empfohlen, ist aber nicht Bedingung. Ihr Reisebüro kann Ihnen hier kostengünstige 
Pakete vermitteln. 
 
Haftungsbeschränkung 
 
Der Veranstalter haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für die Durchführung des Programms 
sowie für die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Programmpartner vor Ort. Die Haftung des 
Veranstalters beschränkt sich auf das 3-fache des Programmpreises für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder 
soweit der Veranstalter für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines Verschulden 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
 
Verantwortung/Management 
 
Der Veranstalter und/oder seine Agenten handeln nur als Vertreter für den Teilnehmer hinsichtlich aller 
Angelegenheiten rund um die Unterbringung, Besichtigungen, Beförderung - egal ob durch Bahn, Flugzeug, 
Bus, Boot oder andere Fortbewegungsmittel - und aller anderen Bestandteile des Programms. Als solcher 
Agent hält der Veranstalter sich selbst, seine Agenten und Sub-Agenten frei von jeglicher Verantwortung 
hinsichtlich Verletzung, Verlust, Schaden, Unfall, Verspätung, Unregelmäßigkeiten oder zusätzlicher 
Ausgaben, die aus Programmänderungen, Feuer, Wetter, Betriebsschaden, Maschinenschaden, Krankheit, 
Quarantäne, Handlungen von Regierung oder Behörden, Krieg, Kampfhandlungen, Bürgerunruhen, Streik, 
Aufruhr, Diebstahl, Plünderung, falsche Dokumentation oder anderes außerhalb seiner Kontrolle. Der 
Veranstalter und/oder seine Agenten sind für Handlungen oder Unterlassung jeglicher Person oder 
Unternehmen, die im Auftrag des Teilnehmers beauftragt wurden, nicht verantwortlich. Wir behalten uns das 
Recht vor, das Programm abzusagen, den Termin zu verschieben, das Programm zu ändern, die Unterkunft 
mit etwas Gleichwertigem zu ersetzen und jegliche Änderung vorzunehmen, welche das Programm und 
dessen Ablauf optimiert oder wenn es Begebenheiten außerhalb des Einflussbereiches des Veranstalters 
erfordern, Änderungen vorzunehmen. Der Veranstalter und/oder seine Agenten behalten sich das Recht vor, 
Personen deren Handlungen, Benehmen, mentaler oder physischer Zustand andere Teilnehmer oder das 
Programm behindern oder stören, abzuweisen oder festzuhalten. Die Haftung des Veranstalters und/oder 
seiner Agenten beschränkt sich auf Rückerstattung jenes Programmpreises, der auf die unverbrauchte Zeit 
entfällt. Indem Sie die Leistungen des Veranstalters und seiner Lieferanten in Anspruch nehmen, 
anerkennen und akzeptieren Sie die vorangegangenen Konditionen und Bedingungen. Eine 
Reiseversicherung, die vieles der oben angeführten Ereignisse abdeckt, ist von Drittanbietern erhältlich. 
Fortbewegungsunternehmen sind nicht verantwortlich für jegliche Handlung, Unterlassung oder Ereignisse 
während Passagiere nicht an Bord ihrer Beförderungsmittel sind. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung 
diesbezüglich. Alle Beanstandungen müssen schriftlich erfolgen. Es gibt keine Rückerstattung für Leistungen 
oder Programmteile, welche nicht in Anspruch genommen wurden. 

Stand: 5. September 2008 


